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Jn der Expedition des Couriers.
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Zeitung
und Land.

Redakteur Dr. Schadeberg.

V 124. Halle, Dienstag den I. Juni
Hierzu eine Beilage.

1847.

Deutſchland.
Berlin. Jn der Sitzung der Drei-Stände-Kurie am

20. Mai wurde die Berathung, ob das Bekenntniß zur
chriſtlichen Religion zur Standſchaft erforderlich ſei, fortge
ſetzt und beendet. Graf von Gneiſenau hielt dafuür,
daß die Rückſicht auf den Kultus und den Unterricht, uber

welche die Stande zu berathen berufen waren, nothwendig
eine Zuſammenſetzung der ſtandiſchen Verſammlungen aus
Chriſten fordere. Jn der ganzen civiliſirten Welt
gebe es nur einen Staat, die Vereinigten Staaten Nord-
amerikas, wo bei Ausübung der politiſchen Rechte auf das
Religionsbekenntniß gar keine Rückſicht genommen werde.
In ähnlicher Weiſe erläuterte Graf von Finkenſtein die
lange Rede des Miniſters Eichhorn, indem er als eigne
Ueberzeugung ausſprach, daß unſer ganzer preußiſcher Staat
entweder nur dem lebendigen geoffenbarten Gotte dienen
könne und müſſe, oder einem falſchen Goötzen, mochte
er heißen wie er wolle. Damit ſei entſchieden, daß Preu-

en ein chriſtlicher Staat ſein muſſe, wie es von der Wiſ-
ſenſchaft unter Zuſtimmung derjenigen Klaſſe des Volks,

die man mit Recht das Herz des Volkes nenne, längſt
ausgemacht ſei. Ueber die Gewiſſensfreiheit ſagte er, ſie
ſei erſtlich die Freiheit jedes Einzelnen für ſich allein und
nach ſeiner beſten innern Ueberzeugung ſeinem Gotte zu die-
nen, zweitens aber auch die Freiheit, in die mit dem chriſt-
lichen Glauben uübereinſtimmende chriſtliche Gemeinſchaft zu
treten. Jene erſtere Freiheit ſei in Preußen niemals an-
getaſtet worden, nicht einmal der Prediger werde
gefragt, was glaubſt du! Dieſe Freiheit des Gewiſ-
ſens, dieſe private Freiheit, die eigentlich in der ganzen
Welt vorhanden iſt, wenn auch nur theoretiſch, habe viele
religiös Bedruckte nach Preußen geführt. Ueber die andre

Sorte von Gewiſſensfreiheit ſagte der Abgeordnete, die Ge
meinſchaft des Glaubens ſei die Kirche, und jedem bleibe
unverwehrt, aus dieſer Gemeinſchaft auszuſcheiden und au-
Ferhalb derſelben an die unbeſtimmten Dinge wie Liebe,
Tugend und Aehnliches zu glauben, aber er ſtehe alsdann
nicht mehr in der chriſtlichen Kirche und könne an der Ge-

ſetzgebung und an den Beſtimmungen des Geiſtes der Zucht
und der Ordnung, d. h. an den Beſtimmungen des Zucht-
geiſtes und des Ordnungsgeiſtes, welcher in der chriſtlichen
Gemeinſchaft herrſche, nicht mehr Theil nehmen. Wurde
die Bedingung der Chriſtlichkeit fur die Standſchaft aufge
hoben, ſo werde aus dem Staatsgebäude der Grundſtein
ausgebrochen und Preußen muſſe zuletzt in einen Trum-
merhaufen zuſammenfallen.“ Jn einer kurzen praktiſchen
Beleuchtung widerlegte Hanſemann die beiden vorherge-
henden Sprecher. Er fuhrte an, es ſei gar nicht wahr,
daß Nordamerika der einzige Staat ſei, welcher bei politi-
ſchen und bürgerlichen Ehren keine Ruckſicht auf das reli
giöſe Bekenntniß nehme. Jn Frankreich ſei von der Kon
feſſion. ganz und gar keine Rede; die geſammte politiſche
Geſetzgebung dieſes Landes kenne keinen konfeſſionellen Un
terſchied. Daſſelbe ſei in Belgien und Holland der Fall,
zwei Landern, wo ſich das kirchliche Element aber nur in
ſeiner Anwendung auf die Jndividuen keineswegs in der
Anwendung auf die Staatösverhaltniſſe im ſtärkſten Maße
ausgebildet vorfinde. Gegen dieſe Bezuchtigung eines kla
ren hiſtoriſchen Jrrthums erwiderte Graf von Gneiſe-
nau, daß er in den Worten »in der ganzen civiliſirten Welt
wären die Nordamerikaner die Einzigen, welche das reli
giöſe Bekenntniß ignorirten weiter nichts gemeint habe,
als die konſtitutionellen Staaten Deutſchlands, wobei er
aber wieder an die Beſtimmungen des kurheſſiſchen Staats-
grundgeſetzes erinnert werden mußte. Hanſemann fuhr
alsdann in ſeiner Entgegnung gegen den Grafen von Fin-
kenſtein fort und fuührte an, daß die Hugenotten und Andere
wegen des Glaubenszwanges ihr Vaterland verlaſſen hät-
ten. Aehnliches ſei fur uns unausbleiblich; man werde
einen Staat verlaſſen, in welchem man um der Religion
willen keinen Tyeil an politiſchen Rechten habe. Die Alt-
lutheraner wären aus Preußen ausgewandert wegen der
Beſchränkung ihres Glaubens. Gegen den Einwurf des
Miniſters Eichhorn, daß die Aufhebung der konfeſſionellen
Unterſchiede, in politiſcher Rückſicht, die Einrichtungen des
Jugendunterrichts erſchweren würde, bemerkte Hanſemann,
daß in den Ständen bieher Katholiken und Proteſtanten



vereinigt den Schulunterricht berathen hätten, ohne eine
Störung in der Anordnung zu veranlaſſen. Der Miniſter
habe ferner behauptet die politiſche Gleichheit aller Kon-
feſſionen ſei Jndifferentismus oder erzeuge ihn. Dieſe Be
hauptung ſei eine theoretiſche, eine vorgefaßte Meinung,
der die Praxis, die Erfahrung widerſprächen. Seit man
in Frankreich das unter den reſtaurirten Bourbonen ange-
nommene Verfahren, das Kirchliche im Staate zu befor-
dern, verlaſſen habe, ſeit 1830, wo vollkommene Glaubens
freiheit eingetreten ſei, habe gerade die Religioſität dort
ſehr zugenommen. Die Religion habe wie vieles Anderedas Eigenthumuiche, daß ſie nur in der öffentlichen Freiheit

wahrhaft gedeihe, die Privatfreiheit ſei keine Freiheit.
Daſſelbe habe ſich in dem religiös- katholiſchen Belgien und
dem religiös-proteſtantiſchen Holland gezeigt. Aehnliche Re-
ſultate zeige das Rheinland auf, weil dort die aus fruühe-
rer Zeit abſtammenden Geſetze am wenigſten in konfeſſio-
nelle Verhältniſſe eingriffen, und wo dies doch geſchehe, da
beruhe der Eingriff auf der Geſetzgebung der neuern preu-
l den Zeit. Graf von Schwerin wies gleichfalls den

orwurf zuruck, daß, wie der Miniſter behauptet hatte,
nur der Jndifferentismus die Aufhebung der konfeſſionellen
Unterſchiede in ſtaatsrechtlicher Beziehung wünſche. Zu ſei-
ner Entwickelung beduürfe das Chriſtenthum keiner andern
Unterſtützung als der ihm inwohnenden Kraft der Liebe und
der Wahrheit. Jn der weitern Entwickelung ſeiner Gedan-
ken erklärte der Abgeordnete ſich zwar mit dem Antrage
des Deputirten von Beckerath einverſtanden, hielt es aber
fur nöthig einen Antrag zu ſtellen, der nicht ſo weit reicht,
wie der Vorſchlag des rheiniſchen Deputirten. Er bean-
tragte, der Landtag mochte eine Bitte an Se. Majeſtät be
ſchließen, die in verſchiedenen ſtändiſchen Geſetzen enthalte-
ne Bedingung, daß die Gemeinſchaft mit einer der chriſt-
lichen Kirchen Erforderniß zur Wahlfähigkeit ſei, dahin ab-
zuändern, daß darunter alle, welche ſich zur chriſtlichen Re
ligion bekennen, begriffen werden könnten. Am Schluſſe
ſeines Antrages verwahrte ſich der Redner gegen jedes ſo
genannte ſpecifiſche Chriſtenthum. Der Abg. Juſtizkommiſſar
Heyver aus Halberſtadt ſagte:

Meine Herren Es iſt geſtern von dem Herrn Miniſter
des Kultus darauf hingewieſen worden, welchen Eindruck es im
Lande machen würde, wenn unſere Verſammlung einen Beſchluß
faßte, wodurch ſie den Grundſatz des 5, 2 des Geſetzes vom
1. Juli 1823 aufhöbe. Jch kann über den Eindruck, der von
einem ſolchen Beſchluſſe zu erwarten iſt, nur aus dem Geſichts-
kreiſe urtheilen den ich in meiner Provinz einnehme; aber das
glaube ich ſagen zu können, daß der Eindruck in meiner Pro
vinz in größter Mehrheit ein durchaus befriedigender ſein werde.
Er wird es ſein, nicht etwa, weil in dieſer Provinz ein Jndif-
ferentismus in religiöſen Dingen herrſcht das Gegentheil be-
weiſt die lebhafte Bewegung, die ſeit Jahren auf dem religiö-
ſen Gebiete ſtattfindet, ſondern aus dem Grunde, weil man es
als eine Forderung der Gerechtigkeit anſieht, daß Jeder, der
ſeine ſtaatsbürgerlichen und bürgerlichen Pflichten in vollem Um
fange zu erfüllen bereit iſt, auch an allen ſtaatsbürgerlichen
Rechten unbeſchränkt Antheil habe. Jn meiner Provinz
entſchuldigen Sie, daß ich noch einmal davon ſpreche iſt das
Verlangen nach religiöſer Freiheit allgemein und lebhaft; aber
wir verſtehen unter Religions- Freiheit nicht blos die Freiheit,
ſeinen Glauben nach innerer Ueberzeugung zu beſtimmen denn
dieſe Freiheit kann uns keine Macht der Erde rauben, ſondern
wir verſtehen darunter die Freiheit, unſeren Glauben auch öf-
fentlich zu bekennen und ihm nachzuleben. Dieſe Freiheit aber,
meine Herren, iſt nicht genügend gewahrt, wenn blos Ketzerge
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richte und Scheiterhaufen nicht mehr ſtattfinden, ſondern ſie
verlangt mehr, ſie verlangt die völlige Freiheit des Glaubens
Bekenntniſſes ohne allen Nachtheil von Seiten des Staateg.
So lange der Staat ſich herausnimmt, über den Werth reli-
giöſer Doktrinen zu richten, ſie als unchriſtlich zu verwerfen
und ihren Bekennern blos aus dieſem Grunde Rechte zu ent-
ziehen oder Nachtheile zuzufügen, ſo lange, meine Herren,
haben wir noch keine Religions-Freiheit, ſo lange haben wir
nenne ich es mit dem wahren Worte wenn auch unter glimpf-
licher Form immer noch eine Jnquiſition. Jm Jntereſſe
der Humanität, meine Herren bitte ich Sie daher, laſſen ſie
dieſen Zuſtand aufhören und ſorgen Sie durch ihre heutige Ab-
ſtimmung dafür, daß die Religions-Freiheit, die uns längſt in
Geſetzen verbürgt iſt eine Wahrheit werde. (Bravo!)

Hierauf ſprach der Graf v. Helldorf aus Wolmir-
ſtadt in Thuringen:

Meine Herren, ich werde die vorliegende hochwichtige
Frage vorzugsweiſe von dem Standpunkte der evangeliſchen Kir-
che, welcher ich angehöre, beleuchten. Jch will heute mich nicht
in Erörterung darüber einlaſſen, ob die traurigen Zerriſſenhei-
ten, welche jetzt im Schoße der evangeliſchen Kirche entſtanden
ſind, nicht zu vermeiden geweſen wären ich will ferner keine
Erörterung darüber veranlaſſen ob die kirchenregimentlichen Be
hörden ſich jederzeit auf dem jeder Behörde gebührenden Stand-
punkte dem Standpunkt uüber die Parteien nämlich er-
halten haben. Jch will endlich auch nicht erörtern, ſage ich,
ob die evangeliſche Kirche in den vorhandenen Jnſtitutionen
und in denen zu ſchaffen noch beabſichtigten Inſtitutionen ihre
wahren Organe und Vertreter zu erkennen vermag wie ge-
ſtern der Herr Miniſter der geiſtlichen Angelegenheiten, wenn
ich ihn recht verſtanden habe, angedeutet zu haben ſcheint, wo
mit ich mich aber nicht vollkommen einverſtanden erklären kann.
Zur Erörterung dieſer Fragen wird es Zeit ſein, wenn wir an
die dergleichen Gegenſtände berührenden Petitionen kommen.
Aber, meine Herren, von dem Standpunkte der evangeliſchen
Kirche aus will ich Sie an die Grundſätze unſerer großen Kir-
chen Reformatoren erinnern. Als dieſe die Bekenntnißſchriften
des ſechszehnten Jahrhunderts abfaßten, glaubten ſie nichts
Anderes zu thun als die Auffaſſung ihrer Zeit über die Lehre
Chriſti und das Verſtändniß der ſelbige darlegenden heiligen
Schriften auszuſprechen keinesweges aber wollten ſie durch
das was ſie in die Bekenntnißſchriften niederlegten, die An-
ſicht der kommenden Jahrhunderte an ewig bindende Normen
feſſeln.

Jnſofern unſere Kirchen Reformatoren dieſes Recht einer
anderen Auffaſſung, als derjenigen, welche die damals allein-
herrſchende Kirche in Anſpruch nahm, ſich vindizirten, konnten
und wollten ſie es auch nicht ſpäteren Jahrhunderten ſtreitig
machen; ſie wären ja mit ſich ſelbſt in den größten Widerſpruch
gerathen. Wenn ich für meine Perſon offen bekenne, daß ich
einer ſtrengeren kirchlichen Richtung zugethan bin und in dieſer
mein Heil zu finden glaube, ſo ſei es doch fern von mir, über
diejenigen in irgend einer Weiſe richten zu wollen, die in einem
von dem meinigen abweichenden Wege das Heil ihrer Seele zu
finden überzeugt ſind. Noch weniger aber auch liegt es in mei-
ner Anſicht, daß man dieſen ihre Stellung im Staate irgend
benachtheiligen dürfe. Jch erinnere an die erhabenen Lehren der
Duldung und Liebe, welche unſer göttlicher Heiland und Erlö-
ſer ſelbſt ausgeſprochen hat in Zeiten ſeines Wandels auf Er-
den, an die Lehren der Duldung und Liebe gegen Andersden-
kende, welche er ausgeſprochen und bethätigt hat ſelbſt an der
Kreuzesſtätte. Jch glaube daher dieſer erhabenen Lehre der
Liebe und Duldung nur zu huldigen, wenn ich mich für das
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Gutachten der Abtheilung erkläre, eine Bitte an Se. Majeſtät
den König vorzuſchlagen

Allerhöchſt in Erwägung ziehen zu wollen, ob nicht ein Aus
weg zu finden ſein möchte, das Recht der Wahilfähigkeit und
Wählbarkeit zu den Landtagen auf alle im Staate geduldeten
chriſtlichen Religions-Geſellſchaften auszudehnen.

Jch wünſche hier nur den Zuſatz, welcher ſchon zur Spra
che gekommen iſt, daß Se. Majeſtät unterthänigſt erſucht wer
de, hierauf bezügliche Propoſitionen an die nächſten Provinzial
Landtage gelangen zu laſſen. Die Begründung dieſes Antrags
iſt zu entnehmen ſchon aus dem neuerdings erlaſſenen Geſetze
über Bildung der neuen Religions- Geſellſchaft vom 30. März
d. J., ſo wie aus der gleichzeitig publizirten Kabinets Ordre
von demſelben Tagze, welche hierauf Bezug nimmt.

Jn gleich humaner und wahrhaft freiſinniger Weiſe
erklärten ſich die Abgeordneten von Hagenow aus Pom-
mern, von Helldorf aus Bedra, Siebig und Tſchocke
aus Breslau. Siebig fuhrte aus der vaterländiſchen Ge-
ſchichte einige bedeutungsvolle Momente vor und gelangte
zu der Nutzanwendung auf die Gegenwart: „auch in unſrer
Zeit ſagte er, nach der Charakteriſtik der Wollnerſchen
Periode 2haben wir leider mit tiefer Bekummerniß eine
derartige Bevormundung in religiöſer Beziehung bitter und
tief empfunden.“ Graf von Galen glaubte, die Aufhe-
bung jener Rückſicht auf die Konfeſſion entziehe dem Staate
das Merkmal des chriſtlichen, und indem er ſein Bekennt-
niß ablegte, wonach er glaube, daß der Heiland Chriſtus
iſt, der Sohn des lebendigen Gottes, ſtimmte er gegen alle
Anträge ſowohl der Abtheilung als der Mitglieder der Ver-
ſammlung. Der geheime Oberbaurath Steinbecck erklär-
te, wie er nicht geſonnen ſei, die Tribüne zur Kanzel zu
machen und wie im ganzen Entwickelungsgange eine Art
dringender Nothwendigkeit liege, die politiſchen Rechte auf
alle nur geduldeten Religionsgeſellſchaften auszudehnen.
Freiherr von Gaffron aus Schleſien befurchtete, daß
»die Juden, welche in einzelnen Gegenden jetzt bedeutende
Beſitzthumer inne hätten, ihrer noch erwerben in ganzen
Gegenden die Oberhand gewinnen und ſo die Stande mit
judiſchen Deputirten in ſo großer Anzahl beſchicken wurden,
daß die Verſammlung, die Regierung und die Geſetzgebung
den Charakter der Chriſtlichkeit und der Staat ganz und
gar die chriſtliche Einheit verlieren wurde. Nachdem noch
einige andere Mitglieder, das meiſt wiederholend, was an-
dere Redner auseinander geſetzt hatten, geſprochen, kam
es zur Abſtimmung. Die Frage, ob der König um eine
Propoſition an die Provinziallandtage uüber die Aufhebung
der Beſchränkung gebeten werden ſolle, wurde abgelehnt.
Darauf wurde durch namentlichen Aufruf geſtimmt uüber
die Frage, ob die Ausübung ſtändiſcher Rechte an keiner-
lei Art religiöſen Glaubensbekenntniſſes gebunden ſein ſolle.“
Die Frage wurde von 319 gegen 158 Stimmen verneint.
Der zweite Antrag lautete: ſoll allen denen, die ſich
zur chriſtlichen Religion bekennen, die Ausubung
derſtändiſchen Rechte zugeſtanden werden? Dieſe
Frage wurde von mehr als zwei Drittel der Stimmen bejaht.

Ferner wurde das Gutachten über eine Petition des
Buürgermeiſters Hirſch aus Landsberg vorgetragen. Die
Petition beabſichtigte eine Ergänzung der Herrenkurie. Der
Petent ging von dem Geſichtspuntt aus, daß die Herren-
kammer ihrer gegenwärtigen Zuſammenſetzung nach das
ſtreng ſtabile Prinzip repräſentice und allein die Jatereſſen
ihres Grundeigenthums und ihres Standes vertrete. Der
ganze Herrenſtand als ſolcher ſtehe in ſeiner Jſolrrtheit fern
vom Volke und eine natuürliche Folge davon würde die ſein,
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daß die Herrenkurie ohne Sympathie im Volke vor dieſem
leicht als Sündenträger zwiſchen der Regierung und der
Nation betrachtet werden dürfte. Dem werde abgeholfen,
wenn die Präſidenten der Obergerichte, die höchſten Prala
ten der Kirche, die Oberbürgermeiſter der Hauptſtädte, die
Rektoren der Univerſitäten und gewahlte ritterſchaftliche
Glieder in die Herrenkammer aufgenommen wurden. Dle
Kommiſſion hatte den Antrag nicht bevorwortet und die
Kurie lehnte ihn ohne Debatte ab. Ein zweites Gutachten
betraf eine Petition des bürgerlichen Abgeordneten Krohn
und anderer Deputirten der Landgemeinden, welche dahin
gerichtet war, daß die Beſtimmungen der Kreistagsordnun-
gen, in ſoweit ſie die Wahl eines Kreistagsabgeordneten
an das Amt eines Schulzen, Dorfrichters oder Adminiſtra
tionsbeamten knupft, aufgehoben und nur diejenigen Eigen-
ſchaften erfordert werden moöchten, welche geſetzlich zur Wahl
fur die Landtage genuügen. Die Kommiſſion hatte entſchie
den, daß dieſe Angelegenheit vor die betreffenden Provin
ziallandtage gehöre, die Kurie aber entſchied beinahe ein-
ſtimmig, an Se. Majeſtät die Bitte zu ſtellen, daß dieſe
Beſtimmungen der Kreistagsordnungen aufgehoben und den
Landgemeinden dieſelbe Freiheit zu wählen gegeben werde,
die ſie bei den Wahlen zu den Provinziallandtagen bereits
hätten. Ein drittes Gutachten ſtellte die ſiebente Abthei
lung über eine Petition der Abgeordneten Seltmann zu
Rodden und Dansmann zu Dhyratz die Aufhebung des
Schutzgeldes betreffend. Obwohl die Kommiſſion dieſe An-
gelegenheit der Erwägung der Kurie empfahl, ſo ſetzte dieſe
die Debatte doch aus, um ſie ſpäter mit der Frage über
die Patrimonialgerichtsbarkeit zu verbinden.

Das vierte Gutachten, welches der Kurie zur Bera
thung vorgetragen wurde, betraf die Oeffentlichkeit der
Stadtverordneten-Verſammlungen. Referent in dieſer An
gelegenheit war der Oberbürgermeiſter Bertram aus
Halle. Sein Vortrag war folgender:

Die Angelegenheit, meine Herren, die ich der hohen
Verſammlung vorzutragen habe, betrifft die Oeffentlichkeit der
Stadtverordneten Sitzungen. So viel ich weiß ſind Anträge
dahin bei mehreren Provinzial Landtagen früher ſchon gemacht
worden. Jch weiß nicht, ob auf allen. Aber der hohen Ver
ſammlung ſind mehrere Anträge vorgelegt worden. Jch ſelbſt
würde einen ſolchen Antrag gemacht haben, wenn ich nicht ge-
wußt hätte, daß die Sache hier zur Sprache gebracht wird.
Das Gutachten lautet wie folgt:

Gutachtender fünften Abtheilung der Kurie der drei Stände
des erſten Vereinigten Landtags, betreffend die Pe-

titionen auf Oeffentlichkeit der Stadt-Verord-
neten-Verſammlungen.

Von mehreren Seiten ſind Anträge darauf eingegangen,
daß den Stadtverordneten geſtattet werden möge, ihre Verſammw-
lungen und Verhandlungen öffentlich abzuhalten. Dieſe Anträ-
ge gehen theils auf unbedingte, theils auf bedingte Oeffentlich-
keit hinaus. Für

unbedingte Oeffentlichkeit erklären ſich
der Abgeordnete Ritter aus Stettin und
der Abgeordnete Mehls aus Landsberg

ferner
der Abgeordnete Tſchocke aus Breslau,

welcher jedoch, falls die unbedingte Oeffentlichkeit nicht zu er
langen ſein ſollte, wenigſtens den Zutritt derjenigen Bürger be
gehrt, von denen die Stadverordneten gewählt werden. Erſte
rer wünſcht zugleich, daß in den öffentlichen Sitzungen der Ma-
giſtrat vertreten ſein möge ungefähr wie in den Kammern
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die Staats Verwaltung durch Miniſter vertreten wird, weil
dadurch der ſich täglich mehrende Geſchäfts Verkehr zwiſchen
Magiſtrat und Stadtverordneten erleichtert und durch ſofortige
Auskunft in zweifelhaften Fällen vielfache Korreſpondenz ver

mindert werden könne.
Bedingte Oeffentlichkeit beantragt

der Abgeordnete Wächter aus Tilſit
in der Art, daß nur „ſtimmfähige Bürger zugelaſſen werden.
Auch die Petition

der Abgeordneten Sperling, Dulk und Heinrich aus
Königsberg in Preußen,

welche erſt nach Abfaſſung des Abtheilungs-Protokolles vorge-
legt worden nimmt für „wahl- und ſtimmfähige Bürger den
qu. Zutritt in Anſpruch.

Die Oeffentlichkeit der Stadtverordneten Verſammlungen iſt ſchon
früher auf und von mehreren Provinzial-Landtagen beantragt, ohne
daß ſie bis jetzt noch zugeſtanden worden. So viel der unterzeichne-
ten Abtheilung durch geneigte Mittheilung bekannt geworden, erblickt
die Staats- Regierung in dem Zulaſſen der Gemeindeglieder zu den
Berathungen der Stadtverordneten eine Abänderung des Grund-
prinzips der Städte-Ordnung, welche den Vertretern der Ge
meinde moglichſte Selbſtſtandigkeit bewahrt, jeden anderen direk-
ten oder indirekten Einfluß auf ihre Handlungen und Ueberzeu
gungen zurückweiſt, ſie nur ihrem eigenen Gewiſſen verantwort-
lich macht. Die Freiheit der Berathungen möchte bei Anweſen-
heit ſolcher Zuhörer, deren Jntereſſen durch Gegenſtande der Ver
handlungen beruhrt werden weſentlich gefaährdet ſein die Zuhoo
rer würden einen Einfluß auf die Berathungen gewinnen, wel-
chen zu verhindern die Stadtverordneten Verſammlungen nicht
immer im Stande ſein dürften. Zugleich dränge ſich bei der
Oeffentlichkeit von ſelbſt das Bedurfniß der Vertretung des Ma-
giſtrats in den Verſammlungen auf, um ſich ſelbſt oder auch die
Staats Regierung gegen etwaige Angriffe zu rechtfertigen, Miß-
verſtandniſſen entgegenzukommen die anderenfalls unbegründete und
nächtheilige Anſichten im Publikum verbreiten könnten.

Die unterzeichnete Abtheilung verkennt die Triftigkeit dieſer
Gründe nicht. Auf der anderen Seite aber mochte nicht in Ab-
rede zu ſtellen ſein, daß in der offenen Behandlung offentlicher
Intereſſen ein weſentliches Element der Fortbildung liegt, wel
ches jeden Zweig des Staats Organismus ſo weit die Abge
ſchloſſenheit nicht unerlaßliche Bedingung iſt gegen Erkran-
kungen ſichert. Die der ſtädtiſchen Bevölkerung geöffneten Si-
tzungen ihrer Vertreter geben einen feſten Vereinigungspunkt zur
Erweckung und Belebung des Gemeinſinnes, auf welchem das
Wohl der Städte zum großen Theil beruht. Die Oeffentlichkeit
wird neue Kräfte zur Förderung gemeinnuütziger Wirkſamkeit aus-
bilden, daneben hinderliche Parteilichkeiten einzelner Führer oder
ganzer Factionen beſeitigen. Die Berathungen werden an Gründ-
lichkeit, Ruhe und angemeſſener Haltung gewinnen das Verhält
niß der Stadt Verordneten zu den ſtädtiſchen Behörden ſichern,
die gemeinſchaftliche Thätigkeit beleben und zugleich den Geſchäfts-
gang weſentlich abkürzen.

Unter dieſen Vorausſetzungen glaubt die unterzeichnete Abthei-
lung ferner nicht unerwogen laſſen zu dürfen, daß dem ſchon ſo
vielfach und dringend erhobenen Wunſche auf Oeffentlichkeit auch
in der ſtädtiſchen Verwaltung eben jetzt nicht füglich mehr entge-
genzutreten ſei, nachdem jene ſich bereits in verſchiedenen Bran-
chen des Staats Organismus Geltung verſchafft und ſo großen
Beifall gefunden habe. Jndem die Abtheilung ſich daher gegen
vier Stimmen im Allgemeinen dahin entſchieden hat, dem hohen
Landtage die Beaufſichtigung der vorliegenden Anträge zu empfeh-
len, verkennt ſie doch auch die Verbindlichkeit zu näherer Erwä-
gung derjenigen Bedenken nicht, die eine Gefährdung des Ver-
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trauens, welches den Städten die freie Bewegung in ihrem eige-
nen Haushalte gegeben hat, beſorgen laſſen möchten.

Jn dieſer Beziehung kam zur Sprache:
1) Ob es gerathen ſei, die Oeffentlichkeit der Stadtverordneten

Verſammlungen ſowohl für die großen, als für die kleinen
Städte zu beantragen.

Von der einen Seite wurde hierbei geltend gemacht, daß die
kleineren Städte hierzu weniger geeignet erſcheinen weil bei ihnen
die Kommunal Angelegenheiten ſich vielfach den Privat Jntereſ-
ſen einzelner Klaſſen der Einwohner näherten. Auf der anderen
Seite erblickte man einen Vorzug der Stände Ordnung gerade
darin, daß ſie ſich, ihrem Prinzipe nach, für alle Städte als
gleich anwendbar erweiſe. Noch wurde zwiſchen großen, mittleren
und kleinen Städten unterſchieden, ſo daß die Oeffentlichkeit nur
für Städte über 10,000 Einwohner befürwortet werden ſolle,
während Andere bis 3500 Einwohner heruntergehen wollten noch
Andere ſie für alle Städte anwendbar erachteten. Die Abſtim-
mungen über dieſe verſchiedenen Anſichten ergaben

11 gegen 4 Stimmen für Städte über 10,000 Einwohner,
11 gegen 4 Stimmen für Städte von 3500 bis 10,000 Ein-

wohnern,
und

9 gegen 6 Stimmen eben ſo für die kleineren Städte.
2) Die ganze Abtheilung iſt der Meinung, daß die Oeffentlich

keit der Stadtverordneten Verſammlungen nicht allgemein an
geordnet, ſondern nur denjenigen Städten gewährt werden
ſolle, welche ſolche wünſchen und in denen Magiſtrat und
Stadtverordnete damit einverſtanden ſind. Die Zuſtimmung
der Magiſtrate, wenn ſolche nicht aus beſonderen Gründen
zurückgehalten wird, ſoll von der vorgeſetzten Regierung er
gänzt werden können.

3) Daß den Stadtverordneten zuſtehen müſſe, neben den öffent
lichen auch geſchloſſene Sitzungen halten zu können um al-
lein über Angelegenheiten zu berathen, welche ſich nicht für
die Oeffentlichkeit eignen, liegt in der Natur der Sache. Jn
den öffentlichen Sitzungen erſcheint aber eine Vertretung des
Magiſtrats nothwendig und zweckmäßig. Nothwendig aus
den bereits oben angeführten, als in dem Sinne der Staats
Regierung liegenden Gründen zweckmäßig aber, weil ſich
dabei eine Menge Unſicherheiten, Mißverſtändniſſe beſeitigen,
Auskünfte ertheilen und weitläuftige Korreſpondenzen vermei
den laſſen werden. Auch tritt die Wirkſamkeit der beiden
ſtädtiſchen Organe mehr in einander, deren gegenſeitiges, ſo
wie das Vertrauen der Gemeinde zu ihren Vertretern und
Behörden, wird weſentlich gekräftigt werden. Die unterzeich
nete Abtheilung war hiervon ſo überzeugt, daß ſie

die Vertretung des Magiſtrats zur Bedingung der qu.
Oeffentlichkeit macht,

mit Ausſchluß von 2 Stimmen, welche nur inſofern abwi
chen, als ſie dem eigenen Ermeſſen des Magiſtrats ſeine Ver
tretung überlaſſen wollen.

Es wird nicht überflüſſig ſein, hierbei zu bemerken, daß in
obiger Bedingung keine Beſchränkung für die Stadtverordneten in
der Freiheit ihrer Berathungen hinſichtlich ſolcher Fälle liegt, bei
denen die Gegenwart eines oder einiger Magiſtrats Mitglieder ih
nen hinderlich ſein könnte, da es denſelben unbenommen bleibt,
ſolche Gegenſtände in den geſchloſſenen Sitzungen zu behandeln,
wo eine Vertretung des Magiſtrats nicht vorhanden iſt.

Nach dieſen Ausführungen erlaubt ſich die unterzeichnete Ab-
theilung, dem hohen Vereinigten Landtage die Eingangs gedachten
Petitionen dahin zu empfehlen

a) Daß die Oeffentlichkeit der Stadtverordneten Verſammlun-
gen befürwortet wird, jedoch

we

un



b) unter Vertretung des Magiſtrats, ohne Stimmrecht, in den
öffentlichen Sitzungen

e) für alle Städte ohne Unterſchied,
welche

4) die qu. Oeffentlichkeit beantragen,
und zwar

e) unter Uebereinſtimmung des Magiſtrats und der Stadt
Verordneten.

Berlin, den 10. Mai 1847.
Die fünfte Abtheilung der Kurfie der drei Stände.

von Bodelſchwingh. Graf von Galen. Bertram.
von Gaffron. Thomas. Schult. Ziemßen.

Vorauszuſehen war, daß nach dem erfreulichen Vor-
ange, den uns die Oeffentlichkeit der Verhandlungen des
ereinigten Landtags gegeben hat, ſich keine Gegner der

ſtädtiſchen Oeffentlichkeit vernehmen laſſen und die Debatte
ſehr ruhig, aber auch einföormig ſich abwickeln wurde. Es
waren nur vier Sprecher, ſtädtiſche Abgeordnete, welche
die Verſammlung darin überzeugen wollten, worin ſie ei-
gentlich durch die flagrante Praxis des Landtags vorher
überzeugt war. Es wurden zwar ein Paar Amendements
geſtellt, die aber als Variationen der Anträge der Abthei-
lung beſeitigt wurden. Dagegen nahm die Kurie mit einer
an Einſtimmigkeit grenzenden Majorität die Vorſchlage der
Kommiſſion an und erweiterte dieſe Anträge auch auf die
Rheinprovinz. Damit war die Sitzung geſchloſſen.

Berlin, d. 30. Mai. Se. Maj. der König haben geruht:
Den Regierungs- Aſſeſſor von Ende zum Landrath des
waldenburger Kreiſes, im Regierungs Bezirk Breslau, zu
ernennen.

Der bisherige Ober-Landesgerichts- Aſſeſſor Stephan
zu Aſchersleben iſt zum Juſtiz-Kommiſſarius bei dem Land-
und Stadtgerichte zu Delitzſch mit der Praxis bei den Un-
tergerichten des delitzſcher Kreiſes und Anweiſung ſeines
Wohnſitzes in Delitzſch und zugleich zum Notar in dem Be
zirke des Ober-Landesgerichts zu Naumburg ernannt worden.

Merſeburg. Zu der erledigten evangeliſchen Ober-
pfarrſtelle an der St. Johanniskirche in Ellrich, Dioces
Nordhauſen iſt der bisherige Diaconus in Ellrich, Auguſt
Nebelung berufen und kirchenregimentlich beſtätigt worden.

Die zur Erledigung gekommene Kreis-Secretairſtelle
beim landräthlichen Amte des Mansfelder Gebirgskreiſes
iſt dem ſeitherigen Civil-Supernumerar Kreße verliehen
worden.

Der zeitherige Kandidat der Feldmeßkunſt, Friedrich
Andreas Ernſt Opel aus Halle iſt zum Regierungs-
Feldmeſſer ernannt und als ſolcher verpflichtet worden.

Naumburg. Der bisherige hieſige Ober-Landesge-
richts- Aſſeſſor Auguſt Herrmann Götz iſt unter dem 3.
April e. zum Fuſtizcommiſſar bei dem Ober-Landesgerichte
zu Naumburg und zum Notar in deſſen Departement er-
nannt;die hieſigen Ober-Landesgerichts-Referendarien Hein-
rich Schmuückert und Carl Ludwig Rothe ſind den
16. April e. zu Ober-Landesgerichts-Aſſeſſoren hierſelbſt er-
nannt;der Juſtizcommiſſar und Notar Lorenz zu Delitzſch
iſt auf ſeinen Wunſch in gleicher Eigenſchaft an das Land-
und Stadtgericht zu Halberſtadt den 24. März e. verſetzt;

dem Gerichtscommiſſarius Land und Stadtgerichts-
rath Herzog zu Schkeuditz iſt zugleich die Verwaltung der
Patrimonialgerichte zu Ermlitz und Klein-Liebenau den 30.
April e. mit übertragen.

J Aus Schleſien, Ende Mai. Graf Reichenbach iſt
in der bekannten Unterſuchung wegen Verbreitung einer Hein-
zen'ſchen Broſchure vom Oberlandesgerichte zu Ratibor vollig

freigeſprochen worden. (D. A. 3.)
Aus Mainz vom 27. Mai berichtet das Frankfurter

Journal: Die hieſigen Metzger haben ſich vor einigen Ta
gen an den Kreisrath von Mainz, Frhrn. v. Dalwigk, mit
dem Geſuche gewendet, derſelbe möge bei der Staatsre-
gierung die geeigneten Schritte thun, damit dieſe die ubri-
gen Zollvereinsſtaaten zu einem Ausfuhrverbote des
Schlachtviehes vermöge. Die Petenten haben ihr Ge-
ſuch durch Vorlagen gerechtfertigt, aus denen ſich ergibt
daß wöchentlich zwiſchen 6 700 Stück Schlachtvieh, haupt-
ſächlich nach England, ausgefuhrt werden, ſo daß, wenn
hiergegen nicht ſchleunigſt Maßregeln ergriffen wurden, ein
außerordentliches Steigen der Fleiſchpreiſe eintreten muſſe.
Frhr. v. Dalwigk hat, wie wir hoören, ſeine kraäftigſte Un-
terſtützung in dieſer Sache zugeſagt und ſich bereits in dem
von den Petenten angedeuteten Sinn an die Staatsregie-
rung gewendet.

Der Nurnberger Correſpondent erfährt in einem Briefe
vom Rhein vom 25. Mai Folgendes: Die ſchleswig-
holſteiniſche Frage iſt in dieſem Augenblicke Gegenſtand er
neuerter diplomatiſcher Verſuche von Seiten Dänemarks.
Man hat bereits, wie bekannt, ein ſtaatsrechtliches Me
morandum den verſchiedenen europäiſchen Regierungen zu
geſtellt, das ſeiner Zeit in der periodiſchen Preſſe verſchie-
dene grundliche Widerlegungen aus der Feder holſteiniſcher
Juriſten erfahren hat. Neuerdings hat die daäniſche Re
gierung von dem Rechtspunkt abgeſehen, und das politiſche
Bedürfniß der Staatseinheit entwickelt, in derſelben Weiſe
wie einſt Wilhelm I. die niederländiſche Jnterpretation des
jusqu'à la mer als ein Bedurfniß der holländiſchen Exiſtenz
ſeinem Schwager, dem Könige von Preußen, darſtellte.
Neben den ſchriftlichen Noten ſollen mundliche Andeutun-
gen ertheilt werden, daß es nicht durchaus unmoglich er
ſcheine, die lex regia im Jntereſſe der Staatseinheit und
der Agnaten abzuändern. Mit dieſen Schritten durfte al-
lerdings die Reiſe des Prinzen Friedrich von Holſtein-
Glucksburg nach Paris in Verbindung ſtehen. Deſſen Bru-
der hat zwar auch gegen den Offenen Brief proteſtirt, ſoll
aber, im Falle die Rechte der Agnaten gewahrt werden,
milder geſinnt ſein als der Herzog von Auguſtenburg, der
nichts von Daänemark wiſſen will.

Großbritannien und Jrland.
London, d. 24. Mai. Die M. Chronicle erklärt

ſich zu der Verſicherung ermächtigt, daß der Herzog von
Victoria (Espartero) keinesweges um die Erlaubniß, nach
Madrid zuruückzukehren, angehalten habe, wie von madri-
der Blättern behauptet werde. Er gedenke nur dann zu
ruckzukehren, wenn er dazu eingeladen werde, was aller-
dings bei der jetzigen politiſchen Sachlage in Spanien wahr
ſcheinlich ſei.

Der Morning- Chronicle veroöffentlicht eine Corre-
ſpondenz, die zwiſchen der Admiralitaät und Sir William
Parker, dem Commandanten der engliſchen Station vor
Liſſabon und Oporto, ſtattgefunden hat. Es ergiebt ſich
aus derſelben, daß Lord Palmerſton entſchieden hat, daß
die Blokade des letzteren Hafens nicht ſo angeſehen werden
kann, als könne ſie die Wegnahme eines engliſchen oder
fremden Schiffs, welches etwa in den Hafen einlaufen will,
rechtfertigen.
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Portugal.Die Junta zu Oporto hatte in Folge der Gerüchte
von der Ankunft Dom Miguel's Befehl gegeben, denſelben
zu verhaften, wenn er angetroffen werden ſollte, und außer-
halb Landes zu ſchaffen. Am 17. Mai theilte ſie das dem
britiſchen Conſul mit der Bemerkung mit, daß ſeine Landung
nur unter britiſcher Flagge ſtattgefunden haben könne. Man
wußte gewiß, daß von einer britiſchen Yacht bei Villa de
Conde drei Perſonen ans Land gegangen waren, und über
eine war keine Auskunft zu erlangen geweſen. Die fragliche
acht war ubrigens am 19. Mai wieder abgeſegelt und der
Correſpondent der Times vermuthet, ſie habe ihren geheimniß-
vollen Paſſagier wieder mitgenommen.

Vermiſchtes.
Am 23. Mai ſtarb in Jena der geheime Hofrath,

Profeſſor der Geſchichte Dr. Heinrich Luden (geb. am
10. April 1780).

London. Am 24. Mai Abends ſtürzte auf der Eiſen-
bahn zwiſchen Cheſter und Shrewsbury beim Uebergang eines
Wagenzugs die über den Deefluß führende eiſerne Bruücke
theilweiſe ein, und mit Ausnahme des Tenders und der Loco-

Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg
am 30. Mai: 19 Zoll unter 0.

Fremdenliſte.
Angekommene Fremde vom 30 bis 3.1 Mai

Jm Kronprinzen Hr. Rittmſtr. v. Ladenberg m. Gem. a. Mag
derurg. Hr. Dr. phil. Auberlen a. Wurtemberg. Hr. Jngenieur
Barſekau a. Berlin. Die Hrrn. Stud. Roſenſtiel a. Jena,
Hartmann Frl. Hartmann u. Hr. Kaufm. Deißner a. Berlin.
Frl. Mors a. Freiburg. Frau Grafin v. Kleiſt m. Dienerſch. u.
Frl. Maylang a. Guben. Die Hrrn. Kaufkt. Wallerſtein a. Karls
ruhe, Wollin a. Lvon, Adler a. Peſth. Hr. Comm. Rath Cohn
a. Deſſau. Hr. Partik. Robertſon a. Hamburg.

Stadt Zürich: Hr. Oberſtlieut. a. D. v. Bülow a. Nisky. Hr.
OAmtm. Spielberg m. Fam. a. Helbra. Hr. Geh. Ober Tribu
nalsrath Zwicker m. Gem. a. Berlin. Hr. Prof. Aepli a. Lon
don. Hr. Geiſtl. Urech a. St. Gallen. Hr. Dr. jur. Drummond
a Aargau. Hr. Tonkünſtler Rentſch a. Hannover. Die Hrrn.
Kaufl. Platner a. Neu York, Zink a. Berlin, Bagelmann a.
Dresden, Sernau a. Bayreuth, Giesler a. Magdeburg.

Goldnen Ring: Hr. OberhüttenJnſp. Schmidt a. Hettſtedt. Die
Hrrn. Gutsbeſ. Borne a. Königsaue, Klaus a. Aſchersleben.
Die Hrrn. Kaufl. Löwe a. Leipzig, Finemann a. Hirſchberg,
Hammerſtein a. Schmalkalden.

Goldnen Lowen: Hr. Gewehrfabrik. Jung a. Suhl. Die Hrru.
Kaufl. Löber a. Zeiz, Arensberg a. Braunſchweig. Hr. Buchhdlr.

motive ſtürzte Alles, drei Wagen mit 20 24 Paſſagieren,
aus einer Höhe von etwa 120 Fuß in den Fluß. Vier Men-
ſchen ſind auf der Stelle getödtet und dreizehn ſchwer, einige
tödtlich verwundet worden.

Schwarzen Bär:

Stadt Hamburg:

Getreidepreiſe.
Scheffel und Preuß. Gelde.)

Magdeburg den 29. Mai. Nach Wispeln.)
(Nach Berline

Weizen 118 124 GerſteRoggen 104 108 Hafer
Waſſerſtand der Saale bei Halle.

am 30. Mai Abends 6 Uhr am Unterpegel 5 Fuß 4 Zoll.
am 31. Mai Morgens 6 Uhr am Unterpegel 5 Fuß 4 Zoll.

Goldne Kugel:

68 72re v. Liebermann a.a. Berlin.
Zur Eiſenbahn:

a. Berlin.

Meyer a. Berlin.
da, Rebenz a. Graubunden, Riſch a. Fanziel.
Forſteleven Frigg a. Prag, de Bar Rhein a. Straubingen.

Offiz. v. Tholen a. Aachen.
Kaufm. Kraubitſch a. Magdeburg.

Hr. Stud. Scherzinger a. Bedra.
Schmidt a. Jena.

Branhagen a. Sangerhauſen. Hr. Gutsbeſ. Herrnleben a. Jeſſen.
Die Hrrn. Kaufl. Schildkow a. Osnabruck,

Die Hrrn. Konditor Riez a Porta a. Guar-
Die Hrrn.

Hr. Buchhdlr. Weiß a. Stettin. Hr. Gaſtge-
ber Jockiſch a. Kochberg. Hr. Oekon. Neubaur a. Breslau. Hr.

Hr. Stud. Schulz a. Berlin. Hr.

Hr. Thierarzt
„Hr. Maler Roß a. Moskau. Hr. Partik.

Königsberg. Die Hrrn. Kaufl. Karg u. Joan

Die Hrrn. Barone v. Bethmann m. Gem. a.
Frankfurt, v. Langenheim m. Fam. a. Berlin, v. Sieſchbach
m. Fam. a. Danzig. Die Hrrn. Kaufl. Lange, Lerche u. Teller

Bekanntmachungen.
Bei L. Fr. Fues in Tübingen ist er-

schienen und durch alle Buchhandlungen
zu beziehen:

Göhrnum, C. G. Dr. Geschicht-
liche Darstellung der Lehre von der
Ebenbürtigkeit nach gemeinem deut-
schen Rechte, mit besonderer Rück-
sicht auf die Entwicklung der Ge-
burtsstände und den Rechtsbegriff des
hohen Adels in Deutschland.

gr. 8. 2 Bde. 3 Thlr. 15 ngr.
Diese Monographie über eine der

wichtigsten Lehren des deutschen Staats-
und Fürstenrechts schliesst sich in einer
würdigen Weise an die Werke an, in
welchen von neuern Germanisten ein-
zelne deutsche Rechtsinstitute im Geiste
der neuern historisch-rationellen Bear-
beitung entwickelt worden sind.

Der Verf. sucht die Lehre von den
Missheirathen, wie sie noch jetzt für den
hohen Adel in Deutschland im geltenden
Recht besteht, von ihren allgemeinen hi-
storischen Grundlagen aus zu begründen] lehens unmittelbar berührt, so glauben

und bestrebt sich, sie als einen Zweig
des Rechts der Ehenbürtigkeit überhaupt,
als einen Zweig eines ganzen in sich
organisch abgeschlossenen Systems dar-
zustellen, welches im frühern deutschen
Recht im Familienrecht wie im Prozesse
nicht nur bei dem hohen Adel, sondern
durch alle Geburtsstände hindurch gegol-
ten hat. Iierdurch wurde der V. von
selbst darauf hingeleitet, das gesammte
Recht der Ebenbürtigkeit nur als ein
integrirendes Moment der deutschen Ge-
burtsstandsverfassung selbst aufzufassen
und das Princip für die geschichtlichen
Bewegungen desselhen in den verschiede-
nen Entwickelungsstadien jener Verfas-
sung nachzuweisen. Aus diesem Grunde
hat er auch die Bildung der Geburtsstände
genauer berücksichtigen zu müssen ge-
glaubt, und dabei insbesondere den Be-
griff des hohen Adels in seinen rechts-
historischen und dogmengeschichtlichen
Phasen auf umfassende Weise festzu-
stellen sich bemüht.

Da der Gegenstand dieses Werks die
höchsten Kreise des deutschen Rechts-

e m

wir insbesondere auch die Aufmerksam-
keit er in hohe Wirksamhkeit gestellten
Staatsmänner in allen deutschen Staa-
ten wie den gesammten Adelstand auf
dasselbe hinlenken zu sollen

Die diesjährige Obſtnutzung in den zum
hieſigen Königl. Domainen- Amte gehörigen
Plantagen, ſowie die in dem ſonſt Leh-
nig ſchen Garten hierſelbſt und in den am
Bruckſchen Wege belegenen, ſonſt Perſch-
mannſchen und Ehrhardt ſchen Obſtplä-
nen ſoll

Sonnabend den 5. Juni d. J.
Vormittags 10 Uhr

auf der hieſigen Domainen Rentamts- Ex
pedition unter den im Termine bekannt zu
machenden Bedingungen meiſtbietend ver-
pachtet werden.

Friedeburg, den 29. Mai 1847.
Der Königl. Domainen Beamte

L. Zimmermann.

Weißen Herbſtrüben-Samen
empfiehlt C. H. Riſel.

ce!



Drei Thaler
Belohnung dem ehrlichen Finder eines maſ-
ſiven goldnen Ringes, mit 9. T. bezeichnet,
welcher vergangenen Sonnabend vom Thü-
ringer Bahnhof nach der Stadt verloren
gegangen iſt. Man bittet denſelben dem
Wirth am Thüringer Bahnhof einzuhändi-
gen und die Belohnung dafür in Empfang
zu nehmen.

n S ZD —m—m-;dEin in der Stadt belegenes freundliches

Gartengrundſtück mit Luſthäuschen hat ſo-
fort zu verkaufen im Auftrage J. G.
Fiedler in Halle, kl. Steinſtr. Nr. 209.

—SZS—[ZZZBuckskins, Weſtenſtoffe und
ſeidene Taſchentücher in großer Aus
wahl bei

C. E. Stracke,
Fleinf mieten am Markt Nr. 943.
Eonntag den 6. Juni ladet zum Eon

eert und Ball ergebenſt ein
G. Gehre,

Refaitrat on Stumüdorſ
T 2 S 2Eine Scheune in guter Loge zum Haus

bau geeignet, iſt zu verkaufen. Näheres
bei J. G. Fiedler in Halle, kl. Stein
ſtraße Nr. 209.

Obſt- Verpachtung. Den 11. Juni
Vormittags 10 Uhr ſoll auf dem Rietter-
gute Klein Lauchſtädt der diesjährige
Ertrag an ſüßen und ſauern Kirſchen,
Aepfeln, Birnen und Pflaumen, mit Vor-
behalt des Zuſchlags, meiſtbietend, unter den
krübern Bedinguungem verpachtet werden.

Die diesjährige Dbſtungung in den w ſonſt

Schmidtſchen, jetzt Zimmer mannſchen,
vor dem Ober-Ranniſchen Thore belegenen
Gärten ſoll

Montag d. 7. Juni Vormittags 10 Uhr
an Ort und Stelle unter den im Termine
näher bekannt zu machenden Bedingungen
an den Meiſtbietenden verpachtet werden.
Halle den 29. Mai 1847.

Feldſchlößchen.
Morgen, Mittwoch, Concert.

Vereinigtes Muſikchor.

Bad Wittekind.
Mittwoch den 2. Juni großes Mili

tair- Concert von dem Muſikchor
des e r Bataillons. tig

Bad Wittekind.
Heute, ſowie alle kommende Dienstage

Nachmittags Concert von der
Familie Drechsler.

n 7 0Unter der Vorausſetzung daß man ſich begnügt, in Geſellſchaft von jeder
Anzahl mit Andern zuſammen ſich unterrichten zu laſſen, will ich aus Rückſicht für
die örtlichen Anſprüche,

jedoch nur für Unbemittelte,
das Honorar für einen Curſus meines Schreibunterrichts (20 Stunden) auf 6 Thaler
herabſetzen es müßten aber auch noch überdies für dieſen Preis die Anmeldungen ſo
fort, und der Anfang ſolcher Perſonen mit dem Unterricht noch in dieſer Woche
geſchehen, da ich außerdem dieſes Anerbieten zurückziehe, und nach Ablauf des bereits
(für W begonnenen Curſus von hier abreiſen werde.

Auf beiliegende Anzeige über den Unterricht ſelbſt, wird annoch Bezug
genommen.

Der Calligraph und Schreiblehrer Julius Knauth
aus Dresden.

Halle, große Ulrichſtraße Nr. 71.

Nachdem ich heute eine Partie von einigen tauſend Ellenverſchieben Sommerbeinkleiderzeuge kaufte, empfehle ich dieſel
ben hiermit einem geehrten Publikum mit dem Bemerken, daß

ſich Waare dabei befindet, welche reell 15 Sgr. pro Elle koſtet und
ich, um einen ſchnellen Umſatz zu bezwecken, dieſelben mit 7
6 5 und Al Sgr. pro Elle verkaufe

Guſtav Stade,
am Markt und Klausſtraßenecke neben der Stadt Zürich.

Bekanntmachung.
Mit hoher Genehmigung zeige ich Endesunterſchriebener hiermit hieſigen und aus-

wärtigen hohen Herrſchaften und einem geehrten Publikum ergebenſt an, daß ich die
ſen Sommer wieder alle Arten von Kunſt- und Luſtfeuerwerken in allen Cou-
leuren in Feuer anfertige und für deren Güte garantire. Auf Verlangen werden

auch Pantomimen im Feuerwerk aufgeführt; ſo ſind auch Luftballons von jeder Größe
mit oder ohne Feuerwerk auf Beſtellung zu erhalten. Auch bin ich erbötig, von mir
ſelbſt gefertigte Feuerwerke aufzuſtellen und werde ſie auf Verlangen abbrennen, um
Gefahr zu vermeiden. Noch muß ich bitten, mir geehrte Aufträge nicht zu kurz vor der
Zeit zu beſtellen, wo es verlangt wird, da jeder Sachkenner wohl weiß, daß ein gutes
Feuerwerk Zeit erfordert und nehme Beſtellungen zu jedem beliebigen Vergnügen an.

Um viele Aufträge bittet ergebenſt
C. G. Fickenſcher,Königl. Preuß. conceſſionirter und examinirter Kunſtfeuerwerker und magiſcher Künſtler,

wohnhaft in Halle an der Promenade Scharrnſtraße Nr. 1353.

C Napoleons-Federn,die echten, wirklich n r e 3und nicht „nachgemachten togrn r billigen Bedingungen zu verkaufen
rig edne len 8 298. Aus ſind 1200 Str. auszuleihen.

Freitag den 4 Juni Nachmittags 1

Uhr verſteigere ich am großen Berlin Nr.
433 einen Nachlaß, beſtehend in 1 goldnen
Cylinder Uhr, circa 100 Fl. div. Weiß-

und Rothweine, Meubles, Betten, Wäſche,
Kleidungsſtücke u. dergl. mehr.

J. H. Brandt,

Ein Burſche, der das Flaſchenſpülen

verſteht und Zeugniſſe ſeiner Brauchbarkeit
beibringt, findet einen Dienſt.

Carl Kramm.
Friſchen Kalt beim Mapermeiſter ange

Toubengaſſe Nr. 1777. r erer

im Hauſe Nr. 833 am Klausthor eine raum zu jedem Handels Fabrik -u. Pro-
große Partie gut gehaltene feine Rhein dukten Geſchäft eignet, iſt preiswürdig zu
und franz. Weine in Fäſſern und Flaſchen verkaufen durch J. G. Fiedler in Halle,
auctionsweiſe verkauft werden. kl. Steinſtr. Nr. 209.

n Ein großes, in einer Hauptſtraße bele-Gegen gleich hante e ZWlung ſollen jgenes Gehöfte, welches ſich wegen ſeiner

am 2. Juni Vormittags von 8 Uhr an großen Böden, Keller, Stallung u. Hof
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s breite ächtfarbi
und empfiehlt beſonders billig
brikpreiſen

e Meubles und Gardinen-Callieco's,
nebſt ſeinem ſtets auf das vollſtändigſte aſſortirten Lager aller Arten Gardinenſtoffen zu Fa

8

neueſte Deſſeins, empfing eine große Auswahl

Händler, große Ulrichsſtraße Nr. 70.

Jrrthumern u. markt-
ſchreieriſchen Anzei-
gen zu entgegnen, hal
te ich es gegen meine
geehrten Abnehmer
fur Pflicht, dieſelben
daprie zu beruhigen,

a

RICII. BEINIIAUER'S

T

und jede Feder mit
dem Stempel

R. Beinhauer
verſehen, nur allein
bei mir und mehre-
ren hieſigen ſoli-
den Handlungen nach

reis-Courant zu ha
en ſind.

J. G. Grosvse,
Haupt Niederlage
für Halle u. Umgegend.

6000, 2000, 1500, 1200, 800, 600,
300, 200 und 150 Thlr. ſind auszuleihen
durch den Secretair Kleiſt, große Klaus-
ſtraße Nr. 896.

Holz- Auetion.
Jm Unterforſt Niemegk, Forſtort

Goitzſche, im Schlage an der Tanzbrücke
vor Bitterfeld, ſollen

circa
261 Klaftern hartes, melirtes und wei-

ches Scheitholz,
261 Klaftern hartes und weiches Knüp-

pelholz und
303 Klaftern hartes, melirtes und wei-

ches Reisholz
meiſtbietend verkauft werden, wozu

Montag den 7. Juni e.
früh 9 Uhr

an Ort und Stelle Termin anſteht, zu
welchem Kaufliebhaber hierdurch eingeladen
werden.

Zöckeritz, den 27. Mai 1847.
Der Königl. Oberförſter

v. Schütz.

Kirſch- Verpachtung. Die zu
den Rittergütern Burg- und Kirch-
ſcheidungen gehörigen Süß- und Sauer-
Kirſchen am ſogenannten Neidecksberge und
übrigen Anlagen ſollen

den 5. Juni d. J. Vormittags
10 Uhr

an hieſiger Gerichtsſtelle öffentlich an den
Meiſtbietenden verpachtet werden. Die nä-
heren Bedingungen werden im Termine be-
kannt gemacht.

Burgſcheidungen, d. 25. Mai 1847.
za xH9mms —FT-—- RfoOW J

Bekanntmachung.
Der Miſſions Hülfsverein am Peters-

berge wird, ſo Gott will, ſein erſtes Jah-
resfeſt am Mittwoch den 16. Juni d. J.
Nachmittags 2 Uhr in der Stadtkirche zu
Löbejün feiern, und ladet dazu alle
Freunde des Reiches Gottes hierdurch
freundlich ein. Der Vorſtand.

Für junge lebende Trappen zahle ich für
das Stück 1, 2 bis 3 Thlr., nachdem die
Größe iſt.

Moritz Richter, Kaufmann
in Leipzig, Barfußgäßchen Nr. 10.

Zwei Pferde, an ſchweres Ziehen ge-
wöhnt, ſtehen zu verkaufen bei Traut-
mann in Schlettau.

Auch iſt daſelbſt ein guter Laſtwagen
mit eiſernen Achſen zu verkaufen.

Neue Heringe
2ter Transport, etwas Delikates, billig bei

Boltze.

Gebauerſche Buchdruckerei.

Obſt- Verpachtung.
Montag d. 7. Juni Nachmittags 3 Uhr

ſoll das diesjährige Obſt in dem zum Rit-
tergute Beeſen a. d. Elſter gehörigen Ge
wehrichten meiſtbietend unter den im Ter-
mine bekannt zu machenden Bedingungen
auf den Gute verpachtet werden. Die
Hälfte der Pacht muß beim Zuſchlage ſo
fort entrichtet werden.

W. Sander.
er e

Oekonomen, welche ſich neue Getreide
Maſchinen anſchaffen oder alte verbeſſern
laſſen wollen, bitte ich, deren Beſtellungen
jetzt zu machen, weil ich nach der Erndte
nicht alles nach Wunſch befördern kann.

Stutzer, Sandberg Nr. 255.

Dünger-Auetion.
Sonnabend den 5. Juni früh 10 Uhr

werden im Gafthof zur goldenen Kugel
8 große Haufen Pferdedünger ver-
auctionirt.

nnneeeeeeeeeoo re

Den zweiten Transport ganz ausge-
zeichnet delikate fette neue Mad-
jes- Heringe erhielt und empfiehlt ſolche
billigſt in Schocken und einzeln

G. Goldſchmidt.

Sehr ſtarken fetten ger. Rheinlachs,
wie auch ger. Silberlachs à Pfund
15 Sgr. ſehr große Spickaale bei

G. Goldſchmidt.

Daguerreotyp-Portraits, voll-
kommen ähnlich, werden täglich bis
5 Uhr im Hauſe des Herrn Hofrath Ke
ferſtein, vis à vis dem alten Packhof,
angefertigt.

Wegen häufiger Nachfrage erlaube ich
mir zu bemerken, daß Kinder unter 5
Jahren nicht daguerreotypirt werden kön
nen, indem dieſelben nicht ſtill genug ſitzen,

Stummer.

Familien Nachrichten.
Todes Anzeige.

(Verſpätet.)
Theilnehmenden Verwandten und Freun-

den machen hiermit bekannt, daß Minna
Weber aus Magdeburg den 22. Mai
ruhig entſchlafen iſt

Halle, den 1. Juni 1847.
Die Hinterbliebenen.

Eo
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Beilage zu Nr. 124
d e s

Counriers, Halliſche er Zeitung fur Stadt und Lan d.
Dienstag, den I. Juni 1847.

Frankreich.
Paris, d. 24. Mai. Der Prozeß Despans-Cubieres

ſoll dem »Commerce zufolge eine ungeheure Ausdehnung
gewonnen haben Verhöre und Hausſuchungen ſind ſich
ununterbrochen gefolgt, und diejenigen Pairs, welche der
Jnſtruktionskommiſſion angehören, beobachten ihren Kolle-
gen gegenüber das tiefſte Schweigen, ohne indeſſen zu ver-
hehlen, daß die Thatſachen ernſterer Natur ſind, als man
anfangs vermuthet hatte. Unter andern gravirenden Be-
weisſtucken, die man bei den von den Jnſtruktionsbehoörden
geleiteten Hausſuchungen gefunden hat, iſt ein Aktenſtuck,
welches einige Perſonen bedeutend gravirt; es iſt dies näm-
lich ein in den Jahren 1842 und 1843 fur einen betracht-
lichen Verkauf von Pferden, der fur die Armee in Afrika
ſtatt hatte, abgeſchloſſener Vertrag, welcher dem Verkäufer
einen reinen Gewinn von 200 Fr. fur jedes Pferd einge-
bracht hat. Wahrſcheinlich wird der Prozeß in den er-
ſten Tagen des nächſten Monats ſeinen Anfang vor dem
Pairshofe nehmen.

Man lieſt in dem »Courrier Françaisc: ein Brief aus
Taiti berichtet uns von einem Faktum, das wir nicht un
erwähnt laſſen durfen. Als die Königin Pomare nach ihrer
Konferenz mit Bruat feierlich ausgerufen wurde, trafen
eine große Anzahl engliſcher Familien Anſtalten zur Abreiſe,
um nicht unter dem franzoöſiſchen Protektorat zu wohnen.
Man erwartet, daß ſie binnen wenigen Tagen die Jnſel
verlaſſen werden. Die methodiſtiſchen Miſſionarien räumen
aber ihrerſeits das Feld nicht, ſondern bleiben auf ihren
Poſten. Sie erſuchten den Kommandanten der engliſchen
Station proviſoriſch einen Konſul auf dem Eiland zu er-
nennen, der die brittiſchen Unterthanen zu ſchützen habe;
der Admiral erklärte dagegen, daß er dazu keine Befugniß
habe, daß er aber an die Regierung Bericht erſtatten wolle.

Paris, d. 26. Mai. Man ſpricht abermals von ei-
ner miniſteriellen Kriſis; die drei neuen Miniſter werden
ohnedies nur als proviſoriſch betrachtet. Salvandy's Stel-
lung ſoll ſehr ſchwankend ſein; ja dem ganzen Kabinet ſtehe
ein Wechſel bevor und ſei bereits folgende Kombination vom
Grafen Molé, falls man ſich an ihn wende, vorgeſehen:
Molé Praäſident und Miniſter des Auswärtigen, Dufaure
Jnneres, Paſſy Finanzen, Dode de la Brunerie Krieg,
Billault Marine, Vivien Juſtiz, St. Marc-Girardin offent-
licher Unterricht, Bignon Handel.

Nach den letzten Nachrichten aus Algier war Mar-
ſchall Bugeaud gegen den 10. Juni in dieſer Stadt zuruck-
erwartet.

Man lieſt in dem „Journal du Havre vom 25. Mai:
Nach Empfang der von dem „Jackall“ aus Portugal uüber-
brachten Nachrichten, haben ſich die engliſchen Miniſter zu
einem Kabinetskonſeil in dem Foreign Office verſammelt.
Die von ihnen gefaßte Entſchließung iſt geheim gehalten
worden es erging aber ſogleich der Befehl nach Ports-
mouth, einen Steamer fur eine außerordentliche Miſſion
auszuruſten. Der Bulldog hat ſich am Sonnabend mit

Kohlen und Vorräthen fur zwei Monate verſehen. Um
ein Uhr Morgens iſt einer dem Miniſterium des Auswär-
tigen Attachirten mit Depeſchen fur den Admiral Seymour
und der Viceadmiral Parker eingetroffen. Ohne eine Mi-
nute Zeit zu verlieren, hat er ſich auf dem Dampfboot ein-
geſchifft und das Signal zur Abfahrt gegeben. Um 4 Uhr
Morgens war der „Bulldog“ auf der hohen See. Nach
der Sprache der engliſchen Blätter zu urtheilen, lauten die
Jnſtruktionen auf eine bewaffnete Jntervention.

Lord Normanby wird nur vierzehn Tage in London
bleiben und dann beſtimmt auf ſeinen hieſigen Geſandt-
ſchaftspoſten zuruckkehren.

Türkei.
Konſtantinopel, d. 14. Mai. Jn der geſtrigen

Nummer theilte das hieſige Journal die Nachricht aus Athen
mit, das griechiſche Kabinet habe ſich nun entſchloſſen nach-
zugeben, ſowie, Kolettis habe nach Anhooörung der letzthin
angelangten ruſſiſchen Note, die ihm Hr. Perſiani mitge-
theilt, Letzterm verſprochen der Beilegung der Sache keine
weitern Hinderniſſe in den Weg zu legen. Dieſe Note ſelbſt
aber ſoll folgenden Jnhalts ſein:

Se. Maj. der Kaiſer von Rußland hat mit Bedauern
die Beleidigung vernommen, die dem Repräſentanten der Pforte
am 25. Jan. auf dem Hofball in Athen widerfuhr. Er billigt
das Benehmen des Hrn. Muſſurus und findet das Verhalten
des Hrn. Kolettis tadelnswerth. Der Kaiſer denkt, das grie-
chiſche Cabinet hätte ſich beeilen ſollen, durch eine aufrichtige
Erklärung der Pforte die verlangte Genugthuung zu geben, und
es hätte nicht die Sache auf eine für die Würde des Königs
Otto bedauernswerthe Weiſe verwirren ſollen der bei Sr. Maj.
dem Sultan der Ankläger von deſſen Repräſentanten geworden
iſt, da dieſer doch nur die Befehle der Pforte vollzogen hatte.
Der Kaiſer findet, daß das griechiſche Cabinet nicht klug ge
handelt, indem es die Beleidigung durch das frühere Beneh-
men des Hrn. Muſſurus zu rechtfertigen ſuchte, und daß das
Vorausgegangene, weit entfernt, als Entſchuldigungsgrund für
das Begebniß vom 25. Jan. dienen zu können, letzteres viel
mehr noch tadelnswerther macht, weil es Griechenland iſt, das
der Türkei ſtets Urſache zu Klage gegeben hat. Se. Maj. fin
det ebenfalls, daß Hr. Kolettis, anſtatt die auswärtigen Be
ziehungen Griechenlands ſchwieriger zu machen, beſſer daran
gethan hätte, ſich zu beſtreben, durch eine beſſere Verwaltung
die Uebel ſeines Landes zu heilen. Der Kaiſer billigt vollkom
men die Schritte, die ſeine Repräſentanten in der Türkei und
in Griechenland in dieſem Betreff gethan haben, und ertheilt
Hrn. v. Uſtimoff die Weiſung, in das griechiſche Cabinet zu
dringen ohne Verztig der Pforte die Genugthuung zu geben,
die ſie verlangt, das einzige Mittel, um zu verhindern daß
das Zerwürfniß nicht durch die Schuld des griechiſchen Cabinets
unheilbar werde.



Bekanntmachungen.
Rathskeller- Verpachtung.

Der mit Ablauf dieſes Jahres pachtlos
werdende hieſige Rathskeller, verbunden mit
Gaſtwirthſchaft, ſoll vom 1. Januar 1848
ab anderweit auf 6 Jahre

den 7. Juli d. J. Vormittags 10 Uhr
in unſerm Seſſionszimmer auf dem Rath-
hauſe verpachtet werden. Vor Ertheilung
des Zuſchlags haben Pachtluſtige ſich über
ihre Vermögensverhältniſſe und ſonſtige
Qualification zur Uebernahme dieſer nicht
unbedeutenden Pachtung durch Documente
oder ſonſt genügend auszuweiſen.

Die Pachtbedingungen können von jetzt
ab bei uns eingeſehen, gegen Erlegung
der Copialien auch abſchriftlich mitgetheilt
werden.

Schafſtedt, den 21. Mai 1847.
Der Magiſtrat.

Obſtverpachtung.
Auf

den 13. Juni d. J. Nachmittags 4 Uhr
ſollen die hieſigen bedeutenden Obſtnutzungen
an Süß und Sauerkirſchen, Pflaumen
und Hartobſt in 6 verſchiedenen großen
Parzellen öffentlich meiſtbietend unter den
im Termine bekannt zu machenden Bedin-
gungen im hieſigen Schützenhauſe verſtei-
gert werden.

Pachtluſtige werden zu obigem Termine
unter dem Bemerken eingeladen, daß die
Hälfte der Pachtgelder ſofort nach dem
Termine vom Erſteher eingezahlt werden muß.

Mücheln, den 27. Mai 1847.
Der Magiſtrat.

Die Strumpffabrikant Lungkwitz'ſchen
Erben beabſichtigen, ihr in der Ranniſchen
Straße sub Nr. 506 hierſelbſt dicht am
Franckensplatz belegenes Haus welches ge-
räumige, bequeme und freundliche Wohn-
gelaſſe, Hof, mehrere Remiſen, große Bo-
denräume, trockene Keller u. ſ. w. enthält
im guten baulichen Zuſtande ſich befindet
und auch durch ſeine günſtige Lage in der
Nähe der projectirten neuen Straße durch
die Zwinger ſich empfiehlt, im Wege des
Meiſtgebots zu verkaufen.

Es iſt zur Licitation ein Termin auf
den 7. Juni d. J. Nachmittags 3 Uhr

in meiner Expedition anberaumt, in wel-
chem bei annehmlichen Geboten auch gleich
der Zuſchlag erfolgt.

Gödecke.
Der Juſtiz- Commiſſar

10 Stück Hammel, 10 St. Mutter-
ſchaafe u. 15 St. Lämmer ſind als über-
zählig zu verkaufen in Plößnitz beim
Gutsbeſitzer Baumgarten.

F tirt,
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COIOMI A.Feuer-Verſicherungs- Geſellſchaft zu Köln.
Der unterzeichnete Agent der Geſellſchaft beehrt ſich, anzuzeigen daß der Auszug

des Protokolls der General- Verſammlung der Geſellſchaft vom 29. v. M. enthaltend
u. A. die Ueberſicht der Reſultate des verfloſſenen Geſchäfts-Jahres, bei ihm zur Mitthei-
lung bereit liegt. Hier beſchränkt derſelbe ſich auf die Notiz, daß das laufende Ver-
ſicherungs Kapital um 161 Millionen Thaler, die Kapital- und Prämien-Reſerven,
zuſammen um 116,000 Thaler ſich vermehrt haben.

Formulare zu Verſicherungs-Anträgen und Auskunft über die Aufnahme-Bedingun-
gen werden jederzeit mit Bereitwilligkeit ertheilt.

Theodor Schreiber.Wettin, den 29. Mai 1847.
Etabliſſements- Anzeige.

Hiermit beehre ich mich ergebenſt anzuzeigen, daß ich auf hieſigem Platze (in mei-
nem Hauſe Domplatz Nr. 1030) einMaterial- und Taback- Geſchäft
begründet und ſolches mit dem heutigen Tage eröffnet habe.

Jn allen in ein derartiges Geſchäft einſchlagenden Artikeln habe ich mich ſo aſſor-
daß ich hoffe, allen gerechten Anforderungen Genüge leiſten zu können, und in-

dem ich nun bitte, mich mit Vertrauen zu beehren verſichere ich gleichzeitig, daß es
mein hauptſächlichſtes Beſtreben ſein wird, mir dies zu erwerben und zu bewahren.

Hochachtungsvoll und ergebenſt

Halle a./S., Chriſtian Kind.den 1. Juni 1847.

Bei C. A. Schwetſchke und
Sohn in Halle iſt zu haben:

St. M. Henning: Geheim gehaltene
eiſchkunſte.

Oder Anweiſung, auf alle Arten Fiſche den
Köder, die Witterung oder die Lockſpeiſe
zu machen, um ſie in Reuſen und Säcken,
mit der Angel und dem Zeuggarne und
mit den bloßen Händen zu fangen; ebenſo
auch die Witterung auf Krebſe, ſie in
Reuſen und Säcken, mit dem Ketſcher und
den Stecknetzen zu fangen, nebſt manchem
Wiſſenswürdigen für Fiſchliebhaber, Teich-
beſitzer und Fiſcher, die Beſamung der
Teiche mit Fiſchen und Krebſen und meh-
rere geheim gehaltene Künſte betreffend.

Dritte Auflage. 8. Geh.
Preis 10 Sgr.

Die Angelfiſcherei,
nach allen ihren verſchiedenen Betriebswei-
ſen dargeſtellt. Nebſt genauen Belehrun-
gen über die Selbſtverfertigung der Angel-
geräthe, über den Köder und über das,
was in Bezug auf den Fang der einzelnen
bei uns vorkommenden Fiſche insbeſondere
zu beobachten iſt. Von H. A. D. Werner.

Mit 2 Tafeln Abbildungen. 8. Geh.
Preis 10 Sgr.

50 Lämmer verkauft v. Lasr in Pol-
leben.
u WrrrrrrrrrS

Er IJch warne hiermit Jedermann,meiner entlaufenen Frau, geb. Wilhel-

mine Kikritz aus Wettin, weder auf
meinen Namen noch auf ihre Grundſtücke
etwas zu borgen, indem ich für keine Zah-
lung ſtehe.

Alsleben a. d. S. den 26. Mai 1847.Auguſt Pſoaſfenvers.

Ein in einer Stadt 2 Meilen von Leip
zig belegenes, zu allen Geſchäften geeigne-
tes, ſeither zu einem Material u. Schnitt-
geſchäft mit gutem Erfolg gebrauchtes
Haus, mit Hofraum, Stall und Garten,
ſoll veränderungshalber aus freier Hand,
und nach Befinden mit dem darin befind-
lichen Material- und Schnittgeſchäft ver-
kauft werden. Hierauf Reflectirende er
fahren das Nähere durch

Heinrich 2fe in Seen
DJDie Ovſinusungen der Königl. Landes

ſchule Pforta ſollen den 10. Juni Nach-
mittags 3 Uhr unter den im Termin be-
kannt zu machenden Bedingungen meiſtbie-
tend verpachtet werden.

Schulpforta, den 28. Mai 1847.
C. W. Jaeger.

Die diesjährigen Obſt Nutzungen des

Ritterguts Gnölbzig ſollen
Freitag den 4. Juni Morgens

10 Uhr

unter den im Termine bekannt zu machen-

rSx---Wu-
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Tivoli.den Bedingungen auf dem Rittergute meiſt Dienstag den 1. Juni. Mit Feuerwerk
bietend verpachtet werden. und Jllumination: Precioſa.

Gebauerſche Buchdruckerei.
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